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Chur Januar 1948 Nr. 1

BÜNDNERISCHES

MONATSBLATT
ZEITSCHRIFT FÜR BÜNDNER.

GESCHICHTE, LANDES- UND VOLKSKUNDE

HERAUSGEGEBEN VON DR. F. PIETH

ERSCHEINT JEDEN MONAT

Zum Geleit

Der Neujahrsgruß und Glückwunsch des Herausgebers erreicht
die verehrten Leser und Leserinnen dies Jahr reichlich spät ; die
Überlastung der Druckerei ist schuld daran. Leider muß ihm heuer
auch ein Tropfen Wermut beigemischt werden. Der Verleger hat
erklärt, daß es ihm unmöglich sei, clas Monatsblatt für den
bisherigen Abonnementspreis von 5 Franken, der sich seit 1914
gleichgeblieben ist, herauszugeben. Die Teuerung habe ein
Ausmaß angenommen, das ihn zu einem Aufschlag von 5 o'/o
zwinge. Der Ausfall werde dadurch zwar nicht beseitigt, aber
wenigstens verringert.

Man wird die Richtigkeit dieser Feststellungen und die
Berechtigung der Forderung ohne weiteres anerkennen müssen.
Herausgeber und Verleger sehen sich deshalb genötigt, die Abonnenten
zu bitten, dieErhöhung des Abonnementspreises von
Fr. 5.- auf 7.50 in Kauf zu nehmen. Sie sind sich bewußt, daß sie
ihnen ein Opfer zumuten, das aber angesichts des Zweckes nicht
zu groß sein dürfte. Möge die Leserschaft die Probe, auf die sie

gestellt wird, bestehen und dem Herausgeber keine allzu große
Enttäuschung bereiten. Es ist in unsern Tagen ohnehin nicht leicht,
in der Art des Monatsblattes ohne staatliche Hilfe einem
Volkstum zu dienen.

F. Pieth


	Zum Geleit

